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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.3 „Bergfeld II“ 
 
Gemeinde Wörth, Ortsteil Wörth 
Landkreis Erding 
Regierungsbezirk Oberbayern 
 
Begründung zur vierten Änderung des Bebauungsplanes 
Plandatum: 10.12.2012 
   08.04.2013 
 
1.  Allgemeines / Geltungsbereich 

 
Für das Gebiet existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der am 08.10.1986 bekannt 
gemacht wurde. Dieser Bebauungsplan Nr. 1.3 „Bergfeld II“ wurde im Lauf der Zeit 
drei Mal geändert, zuletzt 2002. 
In der Sitzung am 01.10.2012 wurde die erneute Änderung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Diese Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. 
Mit der Änderungsplanung wurde das Architekturbüro Reinhard Lindner beauftragt. 
Das zu ändernde Areal umfasst eine Teilfläche der Flurnummer 492, Gemarkung 
Wörth. 

 
 

2. Örtliche Gegebenheiten 
 

Das Änderungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Wörth. Der nächste S-Bahn-
Haltepunkt, „St. Koloman“ ist fußläufig ca. 1.200 m entfernt.  
Das zu ändernde Gebiet ist ringsum von Bebauung umschlossen. 

 
 

3. Planungsrechtliche Situation 
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Änderungsgebiet als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen, daran ändert die vorliegende Planung nichts. 
Das Änderungsgebiet liegt genau am Übergang zwischen Bebauungsplan Bergfeld I 
und Bergfeld II. Durch die Überplanung im Rahmen dieser 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1.3 „Bergfeld II“ wird der Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes geringfügig verändert. 
 
 

4. Planungsziele und Inhalt der Änderung 
 

Wesentliches städtebauliches Ziel ist die Schaffung zusätzlicher öffentlicher 
Stellplätze im Straßenraum. Dafür muss ein kleiner Teil einer öffentlichen Grünfläche 
umgenutzt werden. Als der Bebauungsplan Nr.1.3 „Bergfeld II“ im Jahre 
1986 rechtskräftig wurde, gab es für die Gemeinde Wörth keine Stellplatzsatzung. 
Demnach musste je Wohneinheit nur 1 Stellplatz nachgewiesen werden. Nachdem die 
gemeindliche Stellplatzsatzung erst im Jahr 1993 rechtskräftig wurde, gilt für die 
bestehende Bebauung Bestandsschutz, was die Anzahl der erforderlichen Stellplätze 
anbelangt. Dies führte im Lauf der Jahre zu einer sehr angespannten 
Parkplatzsituation. Die zusätzlichen Stellplätze würden diesbezüglich Linderung 



verschaffen. Ein direkt angrenzender Nachbar hat auf Anfrage keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die geplante Maßnahme geäußert. 
 
 

5. Erschließung 
 

Das Grundstück im Umgriff des Bebauungsplanes ist straßenmäßig erschlossen. 
 
 

6. Kosten der Bebauungsplanänderung 
 
Die Kosten für die vierte Änderung des Bebauungsplanes trägt die Gemeinde. 
 
 
 
 

 
 
Gemeinde Wörth                                                               Planfertiger 
 
 
………………………….                                                  ………………….. 
1. Bgm. Borgo                                                                   Reinhard Lindner,  
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